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Rechtsvorschriften

Überarbeitung der Ordnung für die Umwelt- und Klima-
arbeit in der ELKB (Az. /–/–, RS Nr. )

Ordnung für die Umwelt- und Klimaarbeit in der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche in Bayern

Aktualisierte Fassung vom Juli 

Präambel
„ZumChristsein gehört die Verantwortung für die Schöpfung.
Wir kennen Gottes Auftrag: ‚Macht euch die Erde untertan‘
(1.Mose 1, 28). Das kann nicht heißen:Machtmit der Schöp-
fung, was Ihr wollt. Gott hat uns die Erde anvertraut, damit
wir sie für künftige Generationen vonMenschen, Tieren und
Panzen ‚bebauen und bewahren‘ (1. Mose 2,15).“ – aus der
Botschaft der Landessynode Gunzenhausen 1989.
Umwelt- undKlimaarbeit in der EvangelischenKirche bedeutet
deshalb zuerst, das Bekenntnis zu Gott, dem Schöpfer, geist-
lich zu vertiefen und eine Ethik derNachhaltigkeit zu entfalten.
Sie gibt denGemeinden und kirchlichen Einrichtungen, aber
auch den einzelnen Christinnen und Christen Anregungen
und praktische Hilfen, zu einem Lebensstil und einer Wirt-
schaftsweise der Nachhaltigkeit zu nden.
So trägt sie zu gelebter SchöpfungsverantwortungderKirchebei.

. Aufgaben kirchlicher Umwelt- und Klimaarbeit
Umwelt- undKlimaarbeit in der Evang.-Luth. Kirche in Bayern
- reektiert den Glauben an Gott, den Schöpfer des Him-

mels und der Erde,
- gibt Anstöße für umweltgerechtes, nachhaltiges Leben

undWirtschaften in der Kirche,
- entwickelt und begleitet Maßnahmen, um Gemeinden,

Dienste und Einrichtungen in ihrer Wahrnehmung von
Klima- und Schöpfungsverantwortung zu unterstützen,

- unterstützt Kirchengemeinden und kirchliche Einrich-
tungen bei der Einführung von Umweltmanagement-
systemen und begleitet deren Umsetzung,

- trägt durch ein Klimaschutzmanagement dazu bei, die
Ziele des Klimaschutzgesetzes für die ELKB zu realisieren
und den Fortschritt zu überwachen,

- knüpft und pegt ein Netz regionaler Umweltbeauftrag-
ter,

- wirkt mit bei der Formulierung einer Umweltethik,
- betreibt Bildung für nachhaltige Entwicklung und Klima-

verantwortung,
- wirkt mit bei der Meinungsbildung der kirchenleitenden

Organe in Umwelt- und Nachhaltigkeitsfragen,
- pegt den Austauschmit Initiativen und Institutionen der

Gesellschaft und des Staates, die sich mit Umwelt- und
Nachhaltigkeitsfragen befassen.

Sie ist dem Handlungsfeld 5 (Gesellschaftsbezogene Aufga-
ben) zugeordnet, hält aber auch Kontakt zumHandlungsfeld
6 (Konziliarer Prozess).

Gelebte Schöpfungsverantwortung ist eine der kirchlichen
Kernaufgaben im 21. Jahrhundert und damit Querschnittsauf-
gabe, die alle kirchlichen Arbeitsfelder durchzieht.
Kirchliche Umwelt- und Klimaarbeit bedarf daher auf allen
Ebenen der engen Abstimmungmit den jeweiligen Leitungs-,
Verwaltungs- und Bauverantwortlichen sowie der Bildungs-
und Öentlichkeitsarbeit. Sie trägt wesentlich dazu bei, die
Ziele des Klimaschutzgesetzes der ELKB zu erreichen.

. Mitwirkende in der kirchlichen Umweltarbeit
In der Umwelt- und Klimaarbeit der Evang.-Luth. Kirche in
Bayern wirken zusammen
- das Referat Umwelt- und Klimaverantwortung im Landes-

kirchenamt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bay-
ern,

- die Umweltbeauftragten/Umweltteams in den Dekanats-
bezirken,

- die Umweltbeauftragten/Umweltteams der Kirchenge-
meinden,

- Umweltbeauftragte/Umweltteams aus Werken und
Diensten,

- Auditor(inn)en und Revisor(inn)en des kirchlichen Um-
weltmanagements.

. Strukturen kirchlicher Umwelt- und Klimaarbeit

.. Die Beauftragten der Umwelt- und Klimaarbeit

... Die Umweltbeauftragten in den Kirchengemeinden

1. Der Kirchenvorstand beruft baldmöglichst nach seiner
Konstituierung für die Dauer der Wahlperiode eine Um-
weltbeauftragte oder einen Umweltbeauftragten für die
Kirchengemeinde oder Gesamtgemeinde.
Mehrere Kirchengemeinden können gemeinsam eine
Umweltbeauftragte oder einen Umweltbeauftragten be-
rufen.
Der oder die Umweltbeauftragte kann sich zur Unterstüt-
zung seiner oder ihrer Arbeit ein Umweltteam aufbauen
oder bestimmte Aufgaben der Umweltarbeit an geeignete
Gemeindemitglieder delegieren.
Das Pfarramt informiert das Referat Umwelt- und Klima-
verantwortung im Landeskirchenamt der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Bayern über die Berufung.

2. Die Umweltbeauftragten können (müssen aber nicht)
dem Kirchenvorstand angehören. Sie können und sollen
aber umweltrelevante emen als Tagesordnungspunkte
in die Kirchenvorstandssitzungen einbringen. Entspre-
chend sind sie stets hinzuzuziehen, wenn umweltrelevan-
te Punkte in der KV-Tagesordnung vorgesehen sind.

Insbesondere haben Umweltbeauftragte folgende Aufgaben:

ǐ Sie stärken das Bewusstseins für christliche Schöpfungs-
verantwortung und die vielfältigenMöglichkeiten, Schöp-
fer und Schöpfung zu feiern.

ǐ Sie sind von Beginn an beteiligt an sämtlichen Planungen
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baldmöglichst nach ihrer Konstituierung Umweltbeauf-
tragte in den Dekanatsbezirken für die Dauer der Wahl-
periode. Mehrere Dekanatsbezirke können gemeinsam
einen Umweltbeauftragten oder eine Umweltbeauftragte
berufen. Das Dekanatsbüro informiert das Referat Um-
welt- und Klimaverantwortung im Landeskirchenamt der
ELKB über die Berufung.
Der oder die Dekanatsbeauftragte kann sich zur Unter-
stützung ein Umweltteam aufbauen und/oder die Beru-
fung einer Person als Stellvertretung vorschlagen.

2. Zu den Aufgaben der/des Umweltbeauftragten im Deka-
natsbezirk gehören insbesondere:

ǐ Umweltbeauftragte in den Kirchengemeinden gewinnen,
motivieren und begleiten

ǐ In der Struktur des Dekanatsbezirks Ansprechpartner/-in
für die Umweltbeauftragten in den Kirchengemeinden
sein und deren Arbeit koordinieren und vernetzen

ǐ Umwelt- und klimarelevante Fragestellungen im Deka-
natsbezirk aufgreifen, Dekanatssynode und Dekanats-
ausschuss in Umwelt- und Klimafragen beraten und be-
gleiten (insbesondere bei der Erstellung und Umsetzung
eines regionalen Klimaschutzfahrplans)

ǐ Gemeinsame Umwelt- und Bildungsveranstaltungen für
den Dekanatsbezirk anbieten

ǐ Die kirchlicheUmwelt- undKlimaarbeit imDekanatsbezirk
vertreten und vernetzen (zumBeispiel mit Verbänden)

ǐ Ersatzvornahme (zum Beispiel der Stellungnahme in
Baufragen, wenn in einer Gemeinde kein/-e Beauftrag-
te/-r benannt ist)

3. Der oder die Umweltbeauftragte arbeitet im Einverneh-
men mit den kirchlichen Umweltbeauftragten auf Kir-
chengemeindeebene und dem Referat Umwelt- und
Klimaverantwortung. Er/Sie erhält für die Arbeit relevan-
te Informationen, Angebote und Einladungen des Refera-
tes Umwelt- und Klimaverantwortung im Landeskirchen-
amt der ELKB.

4. Er/Sie nimmt an umweltbezogenen Fortbildungsangebo-
ten sowie an den Landestreen der kirchlichen Umwelt-
beauftragten und der Kirchlichen Umweltkonferenz der
ELKB (KUK) teil.

5. Das Amt des oder der Umweltbeauftragten im Dekanats-
bezirk ist ein Ehrenamt. Es gelten die Bestimmungen des
Ehrenamtsgesetzes (RS 802). Mit der oder dem Umwelt-
beauftragten wird ein Ehrenamtsvertrag geschlossen. In
diesem wird auch die Auslagenerstattung durch den De-
kanatsbezirk geregelt.

.. Die Umweltbeauftragten in den unselbstständigen Ein-
richtungen der ELKB

1. Sofern in den unselbstständigen Einrichtungen der ELKB
keinUmweltmanagementsystemeingeführt ist, benennen
die Einrichtungsleitungen eine/-n Umweltbeauftragten
der Einrichtung und teilen dies dem Referat Umwelt- und

und Durchführungen von Bau-, Umbau-, Sanierungs-,
Pege-, Begrünungs- und Verschönerungsmaßnahmen
an Gebäuden sowie Außenanlagen und Umgrien, um ei-
ne umweltgerechte Vorgehensweise zu befördern.

ǐ Sie nehmen an Baubegehungen teil; ihre verpichtende
Stellungnahme ist bei Entscheidungen zu allen Bau- und
Sanierungsvorhaben zu berücksichtigen (vgl. KGBauV, RS
Nr. 360, § 20)

ǐ Sie erarbeiten gemeinsam mit dem Umweltteam (soweit
vorhanden) und dem Bau- und Immobilienausschuss
der Gemeinde Vorschläge zum umweltfreundlichen und
klimabewussten Handeln in der Kirchengemeinde (z. B.
Wärmedämmung, Heizanlagen, erneuerbare Energien,
Strom- undWasser-Spartechniken, Regenwassernutzung,
Gestaltung von Außenanlagen und Flächenentsiegelung,
Nutzerverhalten, Mobilität). Sie sind einzubinden in die
Abstimmungsprozesse zwischen KG und Verantwortli-
chen auf KGA- und LKA-Ebene.

ǐ Sie unterstützen die Gemeinde beim Erstellen ihres Be-
schaungsleitfadens entsprechend dem Klimaschutzge-
setz der ELKB ( KlSchG).

ǐ Sie vermitteln fachliche Beratung und Unterstützung für
den Arten- und Biotopschutz auf Kirchengrund.

ǐ Sie berichten regelmäßig (mindestens einmal jährlich) im
Kirchenvorstand zum Stand der Gemeinde hinsichtlich
ihrer Umweltbelange und der Umsetzung der Anforde-
rungen des Klimaschutzgesetztes: Erfolge, Probleme und
Ziele werden dabei thematisiert.

ǐ Sie unterstützen die Zusammenarbeit der Kirchenge-
meinde mit Umweltverbänden, Medien und Öentlich-
keit.

3. Der oder die Umweltbeauftragte arbeitet im Einverneh-
men mit dem/der kirchlichen Umweltbeauftragten im
Dekanatsbezirk sowie den Verantwortlichen im Kirchen-
gemeindeamt (Klimaschutzkoordinator(inn)en) und dem
Referat für Umwelt- und Klimaverantwortung im Landes-
kirchenamt . Sie/Er erhält für die Arbeit vor Ort relevante
Informationen, Angebote und Einladungen des Referates
Umwelt- und Klimaverantwortung im Landeskirchenamt
der ELKB.

4. Sie/Er nimmt an umweltbezogenen Fortbildungsangebo-
ten sowie an den überörtlichen Regional-, Dekanats- und
Landestreen der kirchlichen Umweltbeauftragten teil.

5. Das Amt des oder der Umweltbeauftragten ist ein Ehren-
amt. Es gelten die Bestimmung des Ehrenamtsgesetzes
(RS 802). Mit der oder dem Umweltbeauftragten wird ein
Ehrenamtsvertrag geschlossen. In diesem wird auch die
Auslagenerstattung durch die Kirchengemeinde geregelt.

6. Für die Umwelt- und Klimaarbeit werden im Haushalt der
Kirchengemeinde angemesseneMittel eingestellt.

... Die Umweltbeauftragten in den Dekanatsbezirken

1. Die Dekanatssynoden oder Dekanatsausschüsse berufen
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ǐ Koordination, Begleitung, Aus-, Fort- und Weiterbildung
sowie Weiterentwicklung des kirchlichen Umweltma-
nagementsystems Grüner Gockel („Fachstelle Koordina-
tion Umweltmanagement“)

ǐ Klimaschutzmanagement (Umsetzung und Controlling
der Klimaschutzziele der ELKB)

ǐ Bereitstellung von Informationen, Arbeitshilfen, Gottes-
dienstentwürfen, Aktions- undHandlungsvorschlägen für
die praktische Arbeit

ǐ Angebote für Fortbildung, Erfahrungsaustausch und Zu-
rüstung

ǐ Verwaltung und Gewinnung von Fördermitteln zur Un-
terstützung modellhafter Umweltprojekte im Bereich der
Landeskirche

ǐ Enge Zusammenarbeit und Abstimmungmit den anderen
Referaten im Landeskirchenamt, mit kirchlichen Dienst-
stellen und Verwaltungen mit dem Ziel, Schöpfungsver-
antwortung und Klimaschutz als kirchliche Querschnitts-
aufgabe zu realisieren

ǐ Kooperation mit den Einrichtungen der kirchlichen
Schul-, Jugend- und Bildungsarbeit

ǐ Kontaktpege mit den Umweltbeauftragten der katho-
lischen Kirche in Bayern, mit Bürgerinitiativen, Agen-
da-Gruppen, Umwelt- und Naturschutz-Verbänden

ǐ Aktive Medien- und Öentlichkeitsarbeit in engem Kon-
takt mit dem Campus Kommunikation der ELKB

ǐ Vermittlung und Aktualisierung schöpfungsrelevanter
Inhalte aus der biblischen Überlieferung, der Kirchen-,
eologie und Frömmigkeitsgeschichte, Vertretung der
Schöpfungsverantwortung als eines konstitutiven Ele-
ments von Kirche undeologie

.. Die kirchlichen Umweltauditorinnen und -auditoren

Im Rahmen des kirchlichen Umweltmanagements „Grüner
Gockel“ arbeiten Auditorinnen undAuditorenmit. Sie haben
eine entsprechende Ausbildung durchlaufen undmit Zerti-
kat erfolgreich abgeschlossen. Der Auditor bzw. die Auditorin
ǐ unterstützt den/die örtliche/-n Umweltbeauftragte/-n bei

derBildungeinesUmweltteamsund leitetdieses fachlichan,
ǐ begleitet, berät und moderiert den gesamten Prozess der

Einführung des Umweltmanagements in der Kirchenge-
meinde und überwacht den Zeitplan bis zur Zertizie-
rung,

ǐ nimmt an den Sitzungen des Umweltteams soweit erfor-
derlich teil,

ǐ übernimmt nach Absprachemit demUmweltteam einzel-
ne Aufgaben im Prozess,

ǐ nimmt aufWunsch an ausgewählten Veranstaltungen und
Kirchenvorstandssitzungen teil,

ǐ ist Bindeglied zwischen der Fachstelle Koordination Um-
weltmanagement der ELKB und dem örtlichen Umwelt-
team.

Die Auditorin bzw. der Auditor arbeitet im qualizierten Eh-
renamt. Er/Sie erhält ein pauschalesHonorar für die Begleitung
bei der Einführung des Umweltmanagementsystems „Grüner
Gockel“ bzw. EMAS. Im Fall der Vorbereitung eines Überwa-
chungsaudits oder einer Rezertizierung ist dasHonorar nach

Klimaverantwortung im Landeskirchenamt mit. Die Be-
nennung kann befristet oder unbefristet erfolgen.

2. Einrichtungsleitung und Umweltbeauftragte/-r verständi-
gen sich über die Rahmenbedingungen der Umweltbeauf-
tragung (insbesondere zeitliche und nanzielle Ressour-
cen) und halten diese schriftlich fest.

3. Die/Der Umweltbeauftragte der Einrichtung berät und
unterstützt die Einrichtungsleitung bezüglich des um-
weltfreundlichen und klimabewussten Handelns der Ein-
richtung insbesondere mit Blick auf den Beitrag der Ein-
richtung zum Erreichen des Klimaschutzziels der ELKB
und der Umsetzung des Klimaschutzfahrplans der ELKB.
Er/Sie motiviert im Rahmen der internen Kommunikati-
on der Einrichtung die Mitarbeitenden zu umweltfreund-
lichem und klimabewusstemHandeln.

.. Das Referat Umwelt- und Klimaverantwortung im Lan-
deskirchenamt der ELKB

Das Referat Umwelt- und Klimaverantwortung im Landeskir-
chenamt der ELKBbesteht aus der Referentin/demReferenten
sowieweiterenMitarbeitenden insbesondere imUmwelt- und
Klimaschutzmanagement.
Die Arbeit erfolgt im Rahmen der Perspektiven und Schwer-
punkte der ELKB und im Austausch mit der Kirchlichen Um-
weltkonferenz (KUK).
Der oder die Referent/-in für Umwelt- und Klimaverantwor-
tung der ELKB ist Pfarrer oder Pfarrerin der Evang.-Luth. Kir-
che in Bayern oder einMitarbeitender mit theologisch-päda-
gogischer Qualikation.
Er oder sie arbeitet mit in der Arbeitsgemeinschaft der Um-
weltbeauftragten der Gliedkirchen der EKD (AGU).
Ihm/Ihr obliegt dieDienst- und Fachaufsicht für dieMitarbei-
tenden im Referatsbereich.
Die Referentin/Der Referent für Umwelt- und Klimaverant-
wortung und die weiterenMitarbeitenden des Referates neh-
men insbesondere folgende Aufgaben wahr:
ǐ Vorsitz in der Kirchlichen Umweltkonferenz (KUK)
ǐ Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft der Umweltbeauf-

tragten (AGU) in der EKD
ǐ Mitarbeit im Stiftungsrat der Bayerischen Evangelischen

Umweltstiftung und Kontakt zum Vorstand des kirchli-
chen Vereins „Schöpfung bewahren konkret e. V.“

ǐ Beratung der kirchenleitenden Organe, der Dekanate und
Kirchengemeinden sowie der kirchlichen Dienste und
Werke in Umwelt- und Klimafragen

ǐ Verbindungsstelle der ELKB zuBehörden, Verbändenund
Parteien, Zusammenarbeit bei Projekten und Initiativen

ǐ Beobachtung und theologische Reexion ökologisch rele-
vanter Vorgänge und emen in Staat und Gesellschaft,
Politik, Wirtschaft, Kirchen und Öentlichkeit

ǐ Stellungnahmen zu aktuellen, umwelt- und klimabezoge-
nen Fragen und Auseinandersetzungen, Information und
Beratung kirchenleitender Organe über damit verbun-
dene oder sich daraus ergebende kirchliche und gesell-
schaftspolitische Konsequenzen
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ǐ eine vom Verein „Schöpfung bewahren konkret – Kirchli-
cher Verein zur Förderung umweltfreundlicher Projekte“
entsandte Kontaktperson,

ǐ eine/-r der Sprecher/-innen der Auditorinnen und Audi-
toren des kirchlichen Umweltmanagements

.. (Ständige) Gäste
ǐ Die weiteren Mitarbeitenden des Referats Umwelt- und

Klimaverantwortung im Landeskirchenamt neben der Re-
ferentin/demReferenten sind ständige Gäste der KUK oh-
ne Stimmrecht.

ǐ Vertreter/-innen von Kooperationspartnern können als
Gäste zu der Konferenz eingeladen werden.

.. Aufgaben
Die KUK dient dem Erfahrungsaustausch, der Fortbildung
und der gemeinsamen Willensbildung in allen Umwelt- und
Klimafragen, die Glaube und Kirche betreen. Sie kann sich
mit Erklärungen und Aufrufen an innerkirchliche Adressaten
wenden. Vor öentlichen Erklärungen ist eine Rücksprache
mit dem Campus Kommunikation zu führen.
Die KUK berät das Referat Umwelt- und Klimaverantwortung
imLandeskirchenamt und dient über dieDekanatsumweltbe-
auftragten als Bindeglied zwischen ihmund denGemeinden.

.. Vorsitz, Sprecher/-in, Sprechendenrat
Den Vorsitz der KUK führt der oder die Referent/-in für Um-
welt- und Klimaverantwortung.
DieKonferenzwählt aus ihren ständigenMitgliedern eine Spre-
cherin oder einen Sprecher. Diese/-r unterstützt den oder die
Referent/-in bei derGeschäftsführung, insbesondere hinsicht-
lich der inhaltlichen Gestaltung der Tagungen.
Ein Sprechendenrat vertritt die Konferenz zwischen den Ta-
gungen bei wichtigen Anliegen der kirchlichen Umwelt- und
Klimaarbeit (z. B. im Besetzungsverfahren der Stelle des/der
Referent/-in für Umwelt- und Klimaverantwortung).
Der Sprechendenrat besteht aus der/dem Sprecher/-in der
KUKundmaximal fünf weiteren ständigenMitgliedern. Diese
werden von der Konferenz für dieDauer einer Dekanatssyno-
dalwahlperiode gewählt.

.. Tagungen der KUK
DieKUK tritt in der Regel zweiMal im Jahr zusammen.Die Ta-
gungen können auch als Videokonferenz durchgeführtwerden.

..Geschäftsordnung
Die KUK gibt sich eine Geschäftsordnung.

München, 31. Juli 2025

Stefan Blumtritt

Oberkirchenrat

Aufwand zu vereinbaren. Es gelten die Bestimmung des Eh-
renamtsgesetzes (RS 802). Der Kirchenvorstand schließt mit
der Auditorin oder dem Auditor einen Ehrenamtsvertrag. In
diesemwerden die Kompetenzen, dasHonorar sowie die Aus-
lagenerstattung geregelt.
Die Auditorinnen und Auditoren sind zur jährlichen Fortbil-
dung verpichtet. Diesewird inAbstimmungmit dembundes-
weitenNetzwerk „KirUm–Kirchliches Umweltmanagement“
durch die Fachstelle Koordination Umweltmanagement der
ELKB angeboten.

Die Auditor(inn)en wählen aus ihrer Mitte bis zu drei Spre-
cher/-innen für den Zeitraum von vier Jahren, die sich gegen-
seitig vertreten; eine Wiederwahl ist möglich.

- Alle Auditor(inn)en in der ELKB können sich mit ihren
Anliegen an die Sprecher/-innen wenden.

- Bei Bedarf können diese jährlich eine Online-Konferenz
einberufen, umdie Anliegen der kirchlichenUmweltaudi-
tor(inn)en in der ELKB zu erfragen. Ein Ergebnisprotokoll
geht allen Auditor(inn)en und der Fachstelle Koordinati-
on Umweltmanagement der ELKB zu.

- Ein/-e Sprecher/-in ist Mitglied der Kirchlichen Umwelt-
konferenz (KUK).

.. Revisor(inn)en des Kirchlichen Umweltmanagements
Die Prüfung desUmweltmanagements „GrünerGockel“ erfolgt
durch unabhängige Revisor(inn)en, die vom ökumenischen
NetzwerkKirchlichesUmweltmanagement (KirUM) zugelassen
sind. Die Prüfung nach EMAS erfolgt durchUmweltgutachter,
die von derDeutschenAkkreditierungs- undZulassungsgesell-
schaft für UmweltgutachtermbH (DAU) zugelassen sind. Die
Beauftragung erfolgt jeweils durch die zu prüfende Kirchen-
gemeinde bzw. kirchliche Einrichtung; diese ist auch für die
Honorarvereinbarung und -zahlung verantwortlich.

Die Fachstelle Koordination Umweltmanagement der ELKB
ist verantwortlich für die Standards des Zertikats „Grüner
Gockel“ in der ELKB. Sie steht dazu im engen Austausch mit
dem KirUm-Netzwerk. Sie stellt die erforderlichen Formula-
re bereit und entwickelt diese weiter, organisiert die Aus- und
Weiterbildung kirchlicherUmweltauditor(inn)en in der ELKB,
vermittelt diese (nach Eignung undErfahrung) anGemeinden
und Einrichtung und ist die Zertizierungsstelle der ELKB.

.. Die Kirchliche Umweltkonferenz (KUK)

..Mitglieder
Zur Kirchlichen Umweltkonferenz gehören
ǐ der/die Referent/-in für Umwelt- und Klimaverantwor-

tung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern,
ǐ die zur Zeit des Inkrafttretens dieser Überarbeitung noch

imAmt bendlichenUmweltbeauftragten imKirchenkreis,
ǐ die Umweltbeauftragten in den Dekanatsbezirken,
ǐ eine von der Landessynode entsandte Kontaktperson,
ǐ bis zu vier durch die Konferenz der Dienste und Einrich-

tungen (KDE) entsandte Personen,


